
bringt diese Bezeichnung besser die Tatsache zur Gel
tung, daß die sozialistische Gesellschaft bei der Mei
sterung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
die Qualifizierung und das Lernen allgemein mit dem 
gesamten Berufsleben verbindet und sie keine ein
malige Etappe an seinem Anfang sind.

Arbeitsschutz und Sozialversicherung

Für das GBA scheint zukünftig ebenfalls eine geson
derte Regelung des Arbeitsschutzes und der Sozial
versicherung zweckmäßig zu sein. Beide Komplexe 
hängen zwar eng zusammen. Sie dienen aber doch 
einerseits dem Schutz der Gesundheit vor Schäden, 
andererseits der sozialen Sicherstellung bei eingetrete
ner Schädigung der Gesundheit, besonders bei vor
übergehender oder dauernder Arbeitsunfähigkeit. Für 
beide Komplexe bestehen eigene Normensysteme, die 
die verfassungsmäßigen Grundrechte und die Fest
legungen des GBA verwirklichen helfen. Sie sind 
ihrerseits mit denen über Arbeitsschutz und Sozial
versicherung anderer Klassen und Schichten, insbeson
dere der Klasse der Genossenschaftsbauern, systema
tisch verbunden.

Die Leitung des Betriebes und die Mitwirkung der 
Werktätigen
Dem 2. Kapitel des GBA über „Die Leitung des Betrie
bes und die Mitwirkung der Werktätigen“, aber auch 
einem Teil seines 1. Kapitels entspricht das in den 
Grundlagen sehr weit hinten eingeordnete 12. Kapitel 
„Die Gewerkschaften. Die Teilnahme der Arbeiter und 
Angestellten an der Leitung der Produktion“. Im Ent
wurf der Grundlagen lautete die Überschrift noch „Die 
Gewerkschaften“. Hier sollte an der Gliederung des 
GBA festgehalten werden. Sie beruht auf der Auffas
sung von der sehr engen Verflechtung der Arbeitsbe
ziehungen zwischen Werktätigen und Betrieb (ein
schließlich seiner Leitungsorgane) mit denen zwischen 
den betrieblichen Leitungsorganen und den Betriebs
und Arbeitskollektiven sowie ihren Mitbestimmungs
und Mitwirkungsorganen und schließlich mit denen 
zwischen den Werktätigen und den Mitbestimmungs
und Mitwirkungsorganen./18/ Die Charakterisierung der 
sozialistischen Betriebe in Art. 41 der Verfassung der 
DDR als „im Rahmen der zentralen staatlichen Pla
nung und Leitung eigenverantwortliche Gemeinschaf
ten“, in denen „die Werktätigen unmittelbar und mit 
Hilfe ihrer gewählten Organe an der Leitung mit(wir- 
ken)“ (Art. 42 der Verfassung), untermauert diese Glie
derung noch. Mit ihr wird die Stellung des Werktäti
gen als Produzent, Träger der Staatsmacht und sozia
listischer Eigentümer hervorgehoben. Gleichzeitig wird 
die enge Verbindung zum 1. Kapitel hergestellt, in dem 
im Zusammenhang mit der Regelung der Grundsätze 
der Planung und Leitung sowie der Regelung der 
Arbeitsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten im 
gesamtgesellschaftlichen Maßstab der DDR auch die 
grundlegende Stellung der Gewerkschaften dabei nor
miert wird. Schließlich hat sich die in sich geschlos
sene Regelung der Leitung des Betriebes und der Mit
wirkung der Werktätigen bewährt, da auf diese Weise 
die immer engere Verbindung von Einzelleitung und 
Mitwirkung im Betrieb widergespiegelt und gefördert 
wird./19/

Betriebskollektivvertrag
Komplizierter ist es, Schlüsse aus der Tatsache zu zie
hen, daß in den Grundlagen der Betriebskollektiv-

/18/ Vgl. hierzu im einzelnen Bredemitz/Kunz, a. a. O., S. 197 1. 
/19/ Vgl. W. Ulbricht, Die weitere Gestaltung des gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus (Referat auf der 9. Tagung des 
ZentralKomitees der SED), Berlin 1968, S. 79.

vertrag (BKV) eigenständig im 3. Kapitel geregelt ist, 
dem das 4. Kapitel über den Arbeitsvertrag nachfolgt, 
während der BKV im GBA durch die §§ 13 und 14 im
2. Kapitel über die Leitung des Betriebes und die Mit
wirkung der Werktätigen geregelt ist.
Zur Zeit der Inkraftsetzung des GBA war der BKV 
konzeptionell dazu bestimmt, insbesondere wechsel
seitige Verpflichtungen von Betriebsleiter und BGL zur 
maximalen Steigerung der Arbeitsproduktivität usw. 
sowie zur Verbesserung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes, der kulturellen und sportlichen Betätigung 
der Werktätigen sowie ihrer sozialen Betreuung fest
zulegen. Normative Bestimmungen traten dahinter zu
rück, obwohl auch solche vorgesehen waren, so z. B, 
die Liste der Arbeitserschwernisse und die Urlaubs
vereinbarung. Da es sich nach dieser Konzeption beim 
BKV eindeutig um einen arbeitsrechtlichen kollektiven 
Vertrag handelte, der sowohl der Leitung des Betriebes 
als auch der Mitwirkung der Werktätigen und ihrer 
Betriebsgewerkschaftsorganisation daran zur Erfüllung 
des jährlichen Betriebsplanes diente/20/, war er folge
richtig im Kapitel über die Leitung des Betriebes und 
die Mitwirkung der Werktätigen geregelt 
Nunmehr wird der BKV entsprechend den herange
reiften neuen Bedingungen weiterentwickelt. Dement
sprechend sind „in den BKV betriebliche Regelungen 
in Form verbindlicher Verhaltensnormen festzule
gen“./21/ Damit wird der BKV ein langfristig geltender 
arbeitsrechtlicher und normensetzender Vertrag, der 
wichtige Arbeite- und Lohnbedingungen verbindlich 
für alle Werktätigen des Betriebskollektivs auf der 
Grundlage und in Konkretisierung der gesetzlichen und 
rahmenkollektivvertraglichen Bestimmungen regelt. 
Diese Arbeite- und Lohnbedingungen reichen von Fra
gen der Leitung und Mitwirkung über das System der 
persönlichen materiellen Interessiertheit bis zu Proble
men der sozialen Betreuung im Betrieb. So erhält der 
BKV einen legitimen Platz an der Basis der Pyramide 
der Arbeitsrechtssetzung, die sich von den Gesetzen 
der Volkskammer über die Arbeitsrechtsakte des 
Ministerrates, der Ministerien und anderer Organe 
gemäß § 4 GBA sowie die Rahmenkollektivverträge 
(RKV) gemäß § 7 GBA bis zum Betriebskollektivver
trag erstreckt. Es wäre daher zu erwägen, die prin
zipielle Funktion der BKVs — wie gegenwärtig bereits 
die der RKVs — im System der nach dem demokrati
schen Zentralismus aufgebauten Pyramide der Arbeits
rechtssetzungsbefugnis im 1. Kapitel zu regeln. Ein
zelheiten seiner Ausarbeitung, seines Inhalts, seiner 
Verwirklichung und Kontrolle sollten jedoch auch 
weiterhin im 2. Kapitel geregelt werden, da sich ja am 
prinzipiellen Wesen des BKV sowohl als Leitungs- als 
auch als Mitwirkungsinstrument im Betrieb nichts än
dert, es vielmehr noch stärker hervortritt. Insoweit 
hat sich also die bisherige Anlage des GBA ebenfalls 
bewährt und zwingt nicht zu einer Veränderung.

Die kulturelle und sportliche Betätigung der Werktä
tigen und ihre soziale Betreuung im Betrieb

Genauso verhält es sich mit dem im GBA enthaltenen 
10. Kapitel „Die kulturelle und sportliche Betätigung 
der Werktätigen und ihre soziale Betreuung im Betrieb“, 
dem kein ähnliches Kapitel in den Grundlagen ent
spricht. Dort werden diese Probleme bei den Aufgaben 
der Arbeitsgesetzgebung (Art. 1), den Pflichten der Be-

/20/ Vgl. Autorepikollektiv unter Leitung von Michas, Arbeits
recht der DDR, Berlin 1968, S. 83 ff. In der 2., überarbeiteten 
und erweiterten Auflage, Berlin 1970, S. 125 ff., gehen die Ver
fasser auf die Weiterentwicklung des BKV ein.
/21/ Vgl. die Richtlinie des Ministerrates der DDR und des 
Bundesvorstandes des FDGB zur Gestaltung der BKV im 
Perspektivplanzeitraum 1971 bis 1975 vom 17. Juni 1970 (GBl. II 
S. 431) und Autorenkollektiv unter Leitung von Rosenfeld 
Sächsenröder, a. a. O., S. 6 ff.
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